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Kleine Anfrage des Abgeordneten Christof Reichert (CDU) betreffend 
Sachstand vierspuriger Ausbau der B10, Abschnitt Hauenstein - Wellbachtal
- Kleine Anfrage Drs. 18/1258 -

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

die vorbezeichnete Kleine Anfrage beantworte ich namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1:

Dieser Abschnitt der B 10 ist in zwei Teilabschnitte aufgeteilt:

Für den Teilabschnitt von Hauenstein bis Wilgartswiesen wurde die Erstellung der 
erforderlichen Planungsleistungen für die Detailplanung im Januar 2021 an ein externes 
Ingenieurbüro vergeben. Erste Planungsüberlegungen zum Ausbau liegen dem 
Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern vor. Ebenso wurden die naturschutzfachlichen 
Erhebungen begonnen. Im Anschluss wird die Vorplanung für diesen Teilabschnitt 
erstellt.

Der Teilabschnitt von Wilgartswiesen bis zur Einmündung der B 48 (Wellbachtal) wurde 
planerisch zurückgestellt, bis der Trassenverlauf nach der Auswahl der Vorzugsvarianten 
des angrenzenden Tunnelabschnittes von B48 (Wellbachtal) bis Annweiler-Ost feststeht.

Zu Frage 2:

Sobald die Vorplanungen für den Teilabschnitt von Hauenstein bis Wilgartswiesen eine 
gewisse Planungstiefe erreicht haben, wird der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern 
einen Behördentermin („Scopingtermin“) durchführen, um die Überlegungen mit den
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Kommunen, den Fachbehörden und den Verbänden vorabzustimmen. Ebenso erfolgt 
eine Abstimmung der Planung mit dem Baulastträger Bund.

Zu den Fragen 3 und 4:

Nach erfolgter Abstimmung der Vorzugsvariante mit dem Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) kann diese festgelegt werden.

Zu den Fragen 5 und 6:

Der Landesregierung liegen hierzu keine belastbaren Erkenntnisse vor.

Mit freundlichen Grüßen
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